
Sportfreunde Rammingen 1948 e.V. 
Adelbertusstraße 8, 89192 Rammingen 

*  Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug 
des Lastschriftbetrages mitgeteilt. 

Rücklauf:  Übungsleiter / Vorstand / Sporttreff 

Beitrittserklärung / Änderungsmitteilung 
Ich/Wir beantrage(n) die Mitgliedschaft bei den Sportfreunde Rammingen 1948 e.V. 

Familien-Mitgliedschaft         
Ich/Wir beantrage(n) die Änderung der gemeldeten Mitgliedsdaten 

Name Vorname Geburtsdatum Eintritt in Abteilung 
    
    
    
    
    
 

______/___________________________/_____________________________________ 
PLZ Ort Straße 
 
Telefon:  ______________________ E-Mail: ______________________________ 

Die Satzung und Ordnungen des Vereins erkenne ich an. Ein Austritt kann nur zum 31.12. eines Jahres erfolgen und 
muss dem Verein bis zum 30. November schriftlich erklärt werden.  

.......................................... ........................................................................................ 
     Ort, Datum      Unterschrift des Mitglieds oder des gesetzl. Vertreters 

_______________________________________________________________________________________ 

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften: 
Zahlungs- 
Empfänger 

Sportfreunde Rammingen 1948 e.V.   –   Adelbertusstraße 8   –   89192 Rammingen 

Gläubiger-ID-Nr. DE18ZZZ00000449822 Mandatsreferenz-Nr.*  
 
Konto-
inhaber 

Name, Anschrift wie oben 

Name:  Vorname:  

PLZ-Ort:  Straße:  

IBAN: __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

BIC: 

Name der Bank:  
 
Mandat für 
Einzug von 
SEPA-Basis-
Lastschrift 

Ich/Wir ermächtige(n) die Sportfreunde Rammingen 1948 e.V. Zahlungen vom o.g. Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von den Sportfreunden 
Rammingen 1948 e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen 

 

.......................................... ........................................................................................ 
     Ort, Datum      Unterschrift des/der Kontoinhaber(s) 



 

 

Beitragsordnung der Sportfreunde Rammingen 1948 e.V. 

§ 1 Regelung 
1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten zur Entrichtung von Beiträgen an den Verein.  
2. Die Beitragsordnung ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 

§ 2 Mitgliedsbeitrag 
1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt ab dem 1.Jan.2014: 

a) Kinder bis 14 Jahre:  16,00 € 
b) Jugendliche von 15 - 18 Jahre  25,60 € 
c) Mitglieder über 18 Jahre  47,90 € 
d) Mitglieder über 63 Jahre  25,60 € 
e) Auszubildende, Studenten, Behinderte,  

Wehr- und Zivildienstleistende  25,60 € 
f) Familie   85,20 € 
g) Familie, reduzierter Beitrag, Behinderte   58,60 € 
h) Familien, Ehepaare   74,60 € 
i) Familien, Ehepaare, reduzierter Beitrag, Behinderte  47,90 € 
j) Familien, Ehepaare über 63 Jahre  34,10 € 

2. Die Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
3. In dem Mitgliedsbeitrag ist die Sportversicherung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) inbegriffen.  
4. Mitglieder, die vor dem 1.Jan.1940 geboren sind, werden im Jahr, nach dem sie das 65. Lebensjahr erreicht haben, beitrags-

frei. 

§ 3 Abteilungsbeitrag 
1. Die Abteilungen können zur Deckung der Mehrausgaben auf Beschluss der Abteilungsversammlung Zusatzbeiträge er-

heben. Sie sind den Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben. 
2. Die Beitragsordnung gilt auch für die Abteilungsbeiträge, sofern welche erhoben werden. 

§ 4 Beitragsermäßigung 
1. Der Antrag auf Ermäßigung des Mitgliedbeitrags ist mit den entsprechenden Nachweisen, beziehungsweise Begründungen, 

dem Kassierer vorzulegen. 
2. Ermäßigungen des Mitgliedbeitrags sind durch Vorstands- und Vereinsbeiratsbeschluss zulässig. 

§ 5 Beitragsänderung 
1. Die Beitragssätze werden vom Vereinsbeirat vorgeschlagen und von der Hauptversammlung beschlossen. Zur Beschluss-

fassung ist eine einfache Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder notwendig. 
2. Die, durch die Hauptversammlung, festgesetzten Mitgliedsbeiträge treten rückwirkend zum 1. Januar des Jahres in Kraft, in 

dem der Beschluss gefasst wird. Die Hauptversammlung kann durch Beschluss einen anderen Termin festsetzen. 

§ 6 Beitragseinzug 
1. Der Einzug des Mitgliedbeitrags erfolgt durch Abbuchungsverfahren. 
2. Mitglieder, die am Abbuchungsverfahren nicht teilnehmen, haben ihre Mitgliedsbeiträge bis spätestens zum 1. Juni eines 

jeden Jahres auf eines der Vereinskonten zu entrichten. 

§ 7 Säumniszuschlag 
1. Säumige Mitglieder können kostenpflichtig gemahnt werden. Für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand beim Geldinstitut 

und beim Verein wird eine Mahngebühren von 6,00 € erhoben. 
2. Die Mahngebühren werden durch Beschluss des Vereinsbeirates festgelegt. 

§ 8 Vereinszugehörigkeit 
1. Bei einem Vereinseintritt bis zum 30. Juni ist der volle Mitgliedsbeitrag, ab 1. Juli der halbe Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 
2. Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und muss dem Vorstand bis zum 30. November schrift-

lich erklärt werden. 

§ 9 Mitgliederverwaltung 
1. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). 
2. Die personenrelevanten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert. 

§ 10 Anschriftenwechsel 
1. Ein Anschriftenwechsel ist unverzüglich dem Verantwortlichen der Mitgliederverwaltung mitzuteilen. 

§ 11 Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung tritt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22. März 2014 ab dem 1. Jan. 2014 in Kraft. 
 



 

 

Sportfreunde Rammingen 1948 e.V. 
  
 
Einwilligung in die Veröffentlichung  
von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen 
Veranstaltungen und zur Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen:  

�  Homepage des Vereins 

�  regionale Presseerzeugnisse, Vereinspublikationen  
    (z.B. Heusteige, Langenau aktuell, Fußballblättchen ...) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei 
der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit 
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 
muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufzeichnungen im 
Internet kann durch die Sportfreunde Rammingen nicht sichergestellt werden, da z.B. 
andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die 
Sportfreunde Rammingen können nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte, wie z.B. durch das Herunterladen von Fotos oder Videos und 
deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs, Fotos und Videos 
von meiner Person an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  
 
Name: _________________________ 
 
_______________________________            ______________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung 
des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 
Ich/Wir haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden. 
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: _______________________ 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ______________________ 
 
Der Widerruf ist zu richten an: Sportfreunde Rammingen, Adelbertusstr. 4, 89192 Rammingen 


